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Amtlicher Teil 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 

E I N L A D U N G 
Die Verbands- und Werksausschusssitzung des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ findet 

am Dienstag, dem 25. Juni 2019 – Beginn 07:30 Uhr 
im Verwaltungsgebäude Hüngelsgasse 13 in Bad Langensalza 

statt. 
 
Tagesordnung:  
 
Öffentlicher Teil 
 
TOP 1  Begrüßung, Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Mitteilung zu  
 Entschuldigungen, Annahme der Tagesordnung 
 
TOP 2 5. Fortschreibung ABK 2030 - Ortsnetz / Verbindungssammler Nägelstedt 
 sowie Ortsnetz Kleinwelsbach 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
TOP 3 Vergabe Ortsnetz Thamsbrück, Kleine Reinhardtsbrunner Straße 
 
TOP 4 Erlass / Niederschlagung von Forderungen 
 
TOP 5 Zusatzbeschluss zur Bekanntgabe der Beschlüsse im nichtöffentlichen Teil 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Abwasserzweckverband  „Mittlere Unstrut“ 
 
Matthias Reinz 
Verbandsvorsitzender 
 

 

  Amtsblatt des  

 Abwasserzweckverbandes  

 "Mittlere Unstrut" 
  mit dem Sitz in 99947 Bad Langensalza, Hüngelsgasse 13 



Seite 2 
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Bekanntgabe von Beschlüssen 
Der Verbands- und Werksausschuss des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ hat in 
seiner Sitzung am 20. Februar 2019 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Öffentlicher Teil 
 
TOP 2 Änderung der Verbandssatzung wegen Inkrafttreten des ThürGNGG 2019 - Ergänzung 
Der Verbands- und Werksausschuss des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ empfiehlt der 
Verbandsversammlung die nunmehr ergänzte 15. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ zur Beschlussfassung. 
 
TOP 3 Vorstellung Fortschreibung technisches Konzept 
Der Verbands- und Werksausschuss nimmt von der Erforderlichkeit der Fortschreibung des 
Technischen Konzeptes des Abwasserzweckverbandes "Mittlere Unstrut" Kenntnis. Er empfiehlt zur 
Wahrung der Beitragsansprüche die Erfassung der fehlenden Kanalhaltungen in Döllstädt, Großfahner 
und Burgtonna der Verbandsversammlung als erstmalig hergestellt anzuerkennen.  
 
TOP 4 Vorstellung Entwurf Erschließungsvertrag Wohngebiet „Mäuerchensweg“ Bad Tennstedt  
Der Verbands- und Werksausschuss des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ nimmt den 
Erschließungsvertrag für das Wohngebiet „Mäuerchensweg“ Bad Tennstedt zur Kenntnis und bestätigt 
nach Beratung den Vertrag mit der Verfahrensweise zur abschnittsweisen Erschließung und den 
Regelungen zur Finanzierung.  
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
TOP 5 Grundstücksübertragung 
Der Verbands- und Werksausschuss des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ beauftragt die 
Werkleitung, alle notwendigen Schritte zur Übertragung des Grundstückes in der Gemarkung 
Großballhausen, Flur 6, Flurstück 66/2 auf den AZV „Mittlere Unstrut“ zu vollziehen. 
 
TOP 6 Vergabe  
6.1 Mischkanalisation Herrenstraße Bad Tennstedt  
Der Verbands- und Werksausschuss des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut" vergibt die 
Bauleistungen Mischkanalisation - Bad Tennstedt Herrenstraße - im Zuge der Gesamtmaßnahme. 
 
6.2 Kanalisation 2. BA Bahnhofstraße Kirchheilingen   
Der Verbands- und Werksausschuss des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut" vergibt die 
Bauleistungen Kanalisation – Kirchheilingen 2. BA Bahnhofstraße -, vorbehaltlich des erfolglosen 
Ablaufs eines etwaigen Beanstandungsverfahrens. 
 
TOP 7 Vergabe Klärschlammentsorgung 2019 / Klärschlammentwässerung 2020 - 2022 
Der Verbands- und Werksausschuss vergibt die Dienstleistungen der Klärschlammentwässerung und 
-entsorgung  für die Verbandskläranlage Bad Langensalza 01. März – 31.12.2019  nach Verhandlung. 
 
Die Dienstleistungen der Klärschlammentwässerung für die Verbandskläranlage Bad Langensalza 
2020 - 2022 vergibt der Abwasserzweckverband für 3 Jahre. 
 
TOP 8 Mitteilung zum Stand Streitverfahren Sanierung Pumpenkeller Kläranlage Bad Tennstedt 
Der Verbands- und Werksausschuss des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ nimmt von der 
Ablehnung der Gegenseite zum gerichtlichen Vergleichsvorschlag im Streitverfahren Sanierung 
Pumpenkeller Kläranlage Bad Tennstedt Kenntnis und bestimmt die Fortführung des Verfahrens.  
 
TOP 9 Geänderte Rechtsauffassung der Aufsichtsbehörde bzgl. der Zuständigkeit der 

Reinigung der Straßeneinläufe im Verbandsgebiet 
Der Verbands- und Werksausschuss des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ beschließt die 
Umsetzung der Vorgaben der Kommunalaufsicht des Unstrut-Hainich-Kreises zur Aufgabe der 
Reinigung der Straßeneinläufe im Verbandsgebiet.  Der Verbands- und Werksausschuss beauftragt 
die Werkleitung, die Gebühren für die Reinigung der Straßeneinläufe zu kalkulieren sowie die 
Änderung der Straßenoberflächenentwässerungsgebührensatzung vorzubereiten und erwartet die 
Wiedervorlage zur Beratung. Darüber hinaus nimmt der Ausschuss Kenntnis von der Notwendigkeit, 
die zusätzlichen Aufgaben durch eine Verstärkung des Personals abzusichern. 
 
TOP 10 Zusatzbeschluss zur Bekanntgabe der Beschlüsse im nichtöffentlichen Teil 
Der Verbands- und Werksausschuss beschließt den Wegfall der Gründe zur Geheimhaltung bei den 
Beschlüssen im nichtöffentlichen Teil. Die Bekanntgabe ist zu beschränken auf den Inhalt, nicht auf 
Einzelheiten. 
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Öffentliche Zustellungen nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 b ThürKAG i. V. m. § 122  Abs. 5 AO 
i. V. m. § 15 ThürVwZVG    
 
Bescheid/Schriftstück 
vom 

Registriernummer/ 
Bescheidnummer 

Name  Letzte bekannte Anschrift 

03.05.2019 4202735 Kleemann, 
Christine 

Tulpenweg 1, 99955 Bad 
Tennstedt 

12.06.2019 4202421 Koch, Hedwig Backsberg 100b, 99958 
Großvargula 

 

Für die vorbezeichneten Personen ist ein Bescheid/Schriftstück unter der jeweils angegebenen 
Registriernummer ergangen, welcher/welches nicht zugestellt werden konnte. 
 
Die oben angegebenen Schriftstücke werden daher gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 3 b ThürKAG i. V. m. 
§ 122 Abs. 5 AO i. V. m. § 15 ThürVwZVG für den Abwasserzweckverband „Mittlere Unstrut“ öffentlich 
zugestellt. 
 
Die Bescheide/Schriftstücke gelten gemäß § 15 Abs. 3 ThürVwZVG als zugestellt, wenn seit dem Tag 
des Aushängens (Bekanntmachung der Benachrichtigung) zwei Wochen vergangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen 
bevollmächtigten Vertreter und ggf. Legitimation (z. B. Erbschein) abgeholt oder eingesehen werden 
beim: 
 

Abwasserzweckverband „Mittlere Unstrut“ 
Hüngelsgasse 13 

99947 Bad Langensalza 
 
Das Schriftstück kann zu den Sprechzeiten (Di. von 8.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.30 Uhr bzw. Do. 
8.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.30 Uhr) oder nach Terminvereinbarung (Tel.: 03603 840722) 
abgeholt bzw. eingesehen werden.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Anmerkung: 
Die Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes weisen in der für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form 
auf die Veröffentlichung des jeweiligen Amtsblattes hin. Weiterhin liegen in den Gemeindeverwaltungen aller 
Mitgliedsgemeinden eine begrenzte Anzahl Exemplare dieses Amtsblattes zur kostenlosen Mitnahme bereit. 
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